
Satzung
der Gemeinde Wagenfeld

zur Erhebung von Kostenerstattun gsbeträgen
nach $$ 135a - 135c des Baugesetzbuches

Auf Grund von $ 135 c des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27 .
August 1997 (Bundesgesetzblatt 1997, S. 2141) und von S 6 l, 40 | Nr. 4 der Niedersächsi-
schen Gemeindeordnung vom22. August 1996 (Nieders. GVBI. S. 382) hat der Rat der Ge-
meinde Wagenfeld in der Sitzung am 05.1 2.2000 folgende Satzung beschlossen:

s1
Erhebu ng von Kostenerstattungsbeträgen

-' Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichsmaßnahmen im
( , Sinne von $ 1 a Abs. 3 BauGB werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches

(: , 
(BauGB) und dieser Satzung erhoben.

s2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, die
nach $ I Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichsmaßnahmen,

2. die Ausgleichsmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege

Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flä-
chen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Die Ausgestaltung des Ausgleichsmaßnahmen einschließtich deren Durchführungsdauer
ergibt sich aus den Festsetzungen des B.ebauungsplanes. Der Bebauungsplan kann im
Einzelfall Abweich ungen vorsehen.

Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattunosfähiqen Kosten werden nach den iatsächlichen Kosten ermittett.
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s4
Verteilung der erstattun gsfähigen Kosten

Die nach $$ 2 und 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach g g Abs. 1 a BauGB zu-geordneten Grundstücke nach Maßgabe_ der zulässigen Grundflächelg rs Abs. 2 BauNVo),verteilt' lst keine zulässige Grundfläche festgesetzt, ürird die überbaubare Grundstücksflächezugrunde gelegt. Für sonstige selbständige versiegelbare Flächen gilt die veÄiägetoare Flä-che als überbaubare Grundstücksfläche.

s5
Anforderung von Vorauszahlungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstattungspflicht noch nicht odernicht in vollem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichflichenKostenerstattungsbetrages anfordern, sobald die Grrädstücke, auf denen grngriffe zu er-warten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen.

s6
Fälligkeit des Kostenerstattu ngsbetrages

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fäll ig.

s7
Ablösung

Der Kostenerstattungsu.u|,r.rg kann auf Antrag abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisstsich nach der voraussichtlichen Höhe des zu er*ärt"nden endgültigen Erstattrng-rbäirulä..

s8

lnkrafttreten

Die Satzung tr i t t  am 01.01.2001 in Kraft.

Wagenfeld, den 05. 1 Z.2OOO ermeister


